
GEMEINDE KALTENBACH

Der Gemeinderat Kaltenbach, am 21-.12.2Q2Q

Abfa I lgebu h renord n u ng

Verordnung des Gemeinderates der Gemeinde Kaltenbach vom 21. Dezember 2O2O über
die Erhebung von Abfallgebühren

Aufgrund des $ 17 Abs. Z4des Finanzausgleichsgesetzes 2OI7 - FAG 2OL7, BGBI. I Nr.
LI6/2Ot6, zuletzl geändert durch BGBI. I Nr. 103/2079, und des $ 1 des Tiroler
Abfa I lgeb ü h rengesetzes, LG Bl. N r. 36/1-99 1- wi rd verord net:

s1
Abfallgebühren

Die Gemeinde Kaltenbach erhebt Abfallgebühren als verbrauchsunabhängige Grundgebühr und
als verbrauchsabhängige weitere Gebühr.

s2
Grundgebühr

(1) Der Gebührenanspruch auf die Grundgebühr entsteht mit der Bereitstellung von Einrichtungen
oder Anlagen zur Abholung, Entsorgung oder Lagerung von Abfällen sowie der Abfallberatung.

(2)Die Grundgebühr wird festgelegt für Wohnungen und sonstige Nutzungseinheiten in einem
Gebäude auf einer Liegenschaft laut GWR-Gesetz, BGBI. I Nr. 9/2004 in der jeweils gültigen
Fassung. Wohnungen oder sonstige Nutzungseinheiten werden aus dem AGWR automatisch
abgeglichen.

(3)Wohnung ist ein baulich abgeschlossener, nach der Verkehrsauffassung selbständiger Teil
eines Gebäudes, der nach seiner Art und Größe gee¡gnet ist, der Befriedigung individueller
Wohnbedürfnisse von Menschen zu dienen. Folgende Nutzungsarten laut Statistik Austria
werden a us dem AGWR (Ad ress-Gebä ude-Woh n u ngsregister) ü bernom men :. WO Wohnung. WA Wohnung/Arbeitsstätte

(4)Eine sonstige Nutzungseinheit ist ein selbständiger Verband von Räumlichkeiten in Gebäuden,
der anderen Zwecken als der Befriedigung von Wohnbedürfnissen dient. Folgende
Nutzungsarten laut Statistik Austría werden aus dem AGWR (Adress-Gebäude-
Wohnungsregister) übernommen:

Wohnfläche für Gemeinschaften
Hotel und andere Einheiten für kurzfristige Beherbergung
Büroflächen
Groß- und Eínzelhandelsflächen
Verkehr- und Nachrichtenwesen
lndustrie und Lagerei
Ku ltu r, Freizeit, Bi ld u ngs- u nd Gesu nd heitswesen
Landwirtschaftl iche N utzung
Privatgarage
Kirche, sonstige Sakralbauten
Pseudobaulichkeit
Sonstiges Bauwerk
Dachbodenfläche
Kellerfläche
Verkehrsfläche
gemeinschaft liche N utzflächen

(5)Eine entsprechende Klassifikation der Nutzungsarten der Statistik Austria ist als Anhang dieser
Verordnung beigefügt.
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s3
Bemessung der Grundgebühr für Wohnungen

(1)Für eine Wohnung liegt der Bemessung die Anzahl der Personen zugrunde, die in dieser gemäß
den melderechtlichen Bestimmungen zum jeweiligen Stichtag gemeldet sind. Die Zurechnung
der Anzahl an Personen in einer Wohnung erfolgt nach Einwohnergleichwerten (EGW), wobei
folgende Ansätze einem EGW entsprechen.

Anzahl von Personen in der Wohnung (WO/WA). 1 EWG pro Person

(2) Die Zurechnung der Anzahl an Personen in einer Wohnung erfolgt nach den melderechtlichen
Bestimmungen und entspricht der Summe der Einwohner*innen mit Hauptwohnsitz oder
Nebenwohnsitz. Eine bloße Anmeldung als Nebenwohnsitz begründet keine Ausnahme oder
Verringerung der Grundgebüh r.

(3)Für die im Entsorgungsbereich gelegenen nicht ständig bewohnten Freizeitwohnsitze im Sinne
des TROG (Ferienhäuser, Wochenendhäuser oder Zweitwohnsitze), in denen zum Stichtag keine
Personen gemeldet sind und somit keine Zurechnung erfolgen kann, werden 3 EGW zur
Verrechnung gebracht.

(4)Stichtagfür die der Zurechnung zugrunde gelegter Anzahl gemeldeter Personen ist der 1.1.,
L.4., I.7. und 1.10 eines jeden Jahres. Diese gelten für das dem Stichtag jeweils nachfolgende
Quartal.

s4
Bemessu ng der G ru ndgebü h r f ü r so nstige N utzu ngsein heiten

(1)Die Zurechnung der Personenzahl beí sonstigen Nutzungseinheiten (2.8. Betrieben,
Freiberuflern, Anstalten, Vereinen oder sonstigen Einrichtungen) erfolgt nach
Einwohnergleichwerten (EGW), wobei folgende Ansätze einem EGW bzw. anteiligem EGW (2
Nachkommastellen) entsprechen:

BU 1 EGW je 20 m2 Betríebsfläche (Obergrenze von 1.000m2 das sind 50 EGW)
VE 1 EGW je 20 m2 Betriebsfläche (Obergrenze von 1.000m2 das sind 50 EGW)

HA 1 EGW je IO mz Betriebsfläche (Obergrenze von 500m2 das sind 50 EGW)

HO 1 EGW je 5 Sitzplätze (wenn ledíglich Speisen oder Getränke verabreicht
werden)
HO 1 EGW je 350 Gästenächtigungen des jeweiligen Vorjahres bei
Beherbergu ngsbetrieben
lN 1 EGW je 20 m2 Betriebsfläche (Obergrenze von 1.000m2 das sind 50 EGW)

(2) Bei der sonstigen Nutzung als HO wird bei gleichzeitiger Nutzung als Gastronomiebetrieb und
Beherbergungsbetrieb die Anzahl der Betten von der Anzahl der Sitzplätze abgezogen. Haben
sonstige Nutzung als HO nur eine Saison geöffnet, wird bei der Berechnung der Grundgebühr
nur ein halbes Jahr (6 Monate) angerechnet.

(3) Stichtag die der Zurechnung zugrunde gelegten Größe der Betriebsfläche oder Zahl der
Sitzplätze ist der 1.1. eines jeden Jahres. Diese gelten für das dem Stichtagfolgende gesamte
Jahr. Die Gästenächtigungen des Vorjahres verstehen sich vom 1.1. bis 31.12 des der
Zurechnung voran gegangenen Jahres und diese sind mit Stichtag 1.1. bekannt zu geben und
gelten für das gesamte dem Stichtag nachfolgende Jahr.

s5
Höhe der Grundgebühr

Die Grundgebühr pro EGW und Jahr beträgt 9,00 Euro
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s6
Fälligkeit und Vorauszahlung der Grundgebühr

Die Grundgebühr wird am 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November zu je einem Viertel
i h res Jah resbetrages fä I I ig.

s7
Weitere Gebühr

(l)Als weitere Gebühren sind die verbrauchsabhängigen Abfallgebühren für den Restmüll, den
Biomüll und die an das AWZ angelieferten Sperrmüll und sonstigen Abfälle iSd Tiroler
Abfallwirtschaftsgesetzes sowie die Kartengebühr für die NFC-Chip-Karte zu verstehen.

(2)Der Gebührenanspruch auf die weitere Gebühr entsteht mit der Übergabe der Abfälle an die zu
deren Abholung oder Sammlung bestimmten Unternehmen, Einrichtungen oder Anlagen.

s8
Bemessung und Höhe der weiteren Gebühr für den Restmüll

(1)Die Abfallmenge des Restmülls ist sein Gewicht zum Zeitpunkt der Entleerung, welches durch
die am Entsorgungsfahrzeug geeichte Waage ermittelt und über den am Abfallbehältnis
angebrachten NFC-Chip verarbeitet wird. Die Termine der Entleerungen sind gemäß der
entsprechenden Abfallabfuhrordnung geregelt und werden mit 1.1. eines jeden Jahres mit
Gültigkeit für dieses auf der Homepage sowie den Printmedien der Gemeinde veröffentlicht.

(2)Die Abfallgebühr des Restmülls bemísst sich an der Abfallmenge und beträgt 0,37 Euro pro kg.

(3)Die Mindestmenge pro Wohnung ist unter
die Mindestmengen Berechnung ist der 1.

4 der Müllabfuhrordnung geregelt. Der Stichtag fiir
, 7.4., 1.7. und 1.10 eines jeden Jahres.

sI
(4) Für Restmüllsäcke werden € 6,50 pro Sack verrechnet. Für diese wird keine Abfallgebühr nach

ihrer Abfallmenge verrechnet. Die Mindestmenge für die Restmüllsäcke ist unter $ 4 der
M ü I la bfu h rord n u ng geregelt.

se
Bemessung und Höhe der weiteren Gebühr für den Biomüll

(1)Die Abfallmenge des Biomülls ist sein Gewicht zum Zeitpunkt der Entleerung, welches durch die
im Abfallwirtschaftszentrum geeichte Waage ermittelt wird und über den NFC-Chip der
,,M üllkarte" verarbeitet wird.

(2)Die Abfallgebühr des Biomülls bemisst sich an der im AWZ ermittelten Abfallmenge und beträgt
sofern er aus Wohnungen stammt O,t7 Euro pro kg und sofern er aus sonstigen
Nutzungseinheiten HO, lN, BU, VE und HA stammt 0,14 Euro pro kg.

(3) Die Mindestmenge pro Wohnung ist unter $ 4 der Müllabfuhrordnung geregelt. Der Stichtag für
die Mindestmengen Berechnung ist der L.I., 1.4.,1.7. und 1.10 eines jeden Jahres.

s10
Fälligkeit und Vorauszahlung der Abfallgebühr für Restmüll und Biomüll

(1)Die weíteren Gebühren für den Restmüll und den Biomüll werden mittels Jahresabrechnung am
15. Februar jeden Jahres fällig. Die fälligen weiteren Gebühren werden aufgrund der Summe an
Abfallmengen der jeweiligen Entleerungen ermittelt unter Berücksichtigung der Teilzahlungen
m it einer Jah resabrechn ung festgesetzt.

(2)Aufgrund der vorausgegangenen Jahresabrechnung werden vorläufige Abgabenteilzahlungen,
jeweils zum t5. Mai, 15. August und 15. November fällig.

J



s11
Höhe der Gebühr für die Müllkarte ,,NFC Chip"

Für die zur Abrechnung seitens der Gemeinde zur Verfügung gestellten NFC Karte für die
Anlieferung von Biomüll, Sperrmüll oder sonstigen Abfall an das AWZ wird eine Gebühr von € 3,00
für die erste Karte festgesetzt. Für jede weitere Karte werden € 5,0O verrechnet.

s12
Abfallgebühr für Anlieferung an das AWZ (Abfallwirtschaftszentrum)

Die Abfallgebühr für die Anlieferung von Sperrmüll und sonstigen Abfällen an das AWZ bemisst sich
wie folgt:

r von Sperrmüll Euro 0,37 pro kg
r von Bauschutt Euro O,t2 pro kg
r von Altholz Euro 0,15 pro kg
r von Altreifen Euro 2,80 pro Stk ohne Felgen, Euro 4,60 pro Stk mit Felgen

s13
Fäll¡gkeit und Vorauszahlung der Abfallgebühr welche im AWZ abgegeben werden

Die Abfallgebühren, welche ans AWZ angeliefert wurden, werden im nächsten Quartal, das der
Anlieferung folgt, per Lastschriftanzeige mitgeteilt und sind jeweils zum 15. Februar 15. Mai, 15.
August und 15. November fällig.

s14
Gebührenschuldner

Schuldner der Abfallgebühren sind die Eigentümer der Grundstücke, für die Einrichtungen und
Anlagen zur Entsorgung von Abfällen und die Abfallberatung, bereitgestellt werden. Steht ein
Bauwerk auf fremdem Grund und Boden, so ist der Eigentümer des Bauwerkes, im Falle eines
Baurechtes der lnhaber des Baurechtes, Schuldner der Abfallgebühren. Miteigentümer bzw.
Baurechtsinhaber oder Eigentümer des Bauwerks auf fremdem Boden haften zur ungeteilten Hand
und somit als Gesamtschuldner.

s1s
Gesetzl iches ffa nd recht

Gemäß $ 13 des Tiroler Abgabengesetzes (TAbgG 2009), LGBI. Nr" 97/2OO9 idgF, haftet für die
Abfallgebühren samt Nebenansprüchen auf jenem Grundstück (Bauwerk, Baurecht), auf das sich
die Benützungsgebühr bezieht und dessen Eigentümer zur Entrichtung dieser Gebühr verpflichtet
ist, ein gesetzliches Pfandrecht.

s16
Umsatzsteuer

ln den festgesetzten Gebühren ist die jeweils geltende Umsatzsteuer (derzeit tO% USt.) enthalten

s17
Verfa h rensbesti m m u ngen

Für das Verfahren gelten die Bestimmungen der Bundesabgabenordnung (BAO) iVm dem Tiroler
Abgabengesetz (TAbg) in der jeweils geltenden Fassung.
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s18
lnkrafttreten

Diese Verordnung tritt mit O7.OI-.2O27 in Kraft. Gl

Abfal lgebüh renverordn u ng a ußer Kraft .

Kaltenbach , am 22.I2.2O2O Der Bü

Klaus

a ngesch lage n am: 22.t2.2O2O
abzunehmen am: 07.O1-.2O21
abgenommen am: lt-0/i- ¿oU

bisher geltende

KA{
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